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3. WRG 1959 § 70 gültig von 01.11.1959 bis 30.09.1997

Rechtssatz

Im Verfahren betre9end die bei Erlöschen eines Wasserbenutzungsrechtes den bisher Wasserberechtigten

vorzuschreibenden letztmaligen Vorkehrungen kommt neben den berührten Wasserberechtigten auch dem

Eigentümer einer Liegenschaft, auf der allenfalls letztmalige Vorkehrungen gemäß § 29 Abs 1 WRG 1959 durch einen

bisherigen Wasserberechtigten durchzuführen sind, und den an der Erhaltung der Anlage interessierten Beteiligten (§

29 Abs 3 legcit) eine inhaltliche, auf Wahrung ihrer Interessen beschränkte Parteistellung zu (vgl. E 22. April 2004,

2004/07/0017). Mit der Parteistellung zur "Wahrung ihrer Interessen" ist gemeint, dass dem Eigentümer der

Liegenschaft im Verfahren betre9end die letztmaligen Vorkehrungen das aus dem Eigentumsrecht erAießende

Abwehrrecht zukommt, nicht mit Vorkehrungen belastet zu werden, die sich in Abweichung von der (erloschenen)

Bewilligung nachteilig auf sein Grundeigentum auswirken. Diese Entscheidung steht nicht mit der aus § 29 Abs. 1 WRG

1959 erAießenden Rechtsansicht im Widerspruch, wonach Grundeigentümer, die keine Anrainer sind, keinen Anspruch

auf letztmalige Vorkehrungen zur Beseitigung der Anlagenteile auf ihren Grundstücken haben.Im Verfahren betre9end

die bei Erlöschen eines Wasserbenutzungsrechtes den bisher Wasserberechtigten vorzuschreibenden letztmaligen

Vorkehrungen kommt neben den berührten Wasserberechtigten auch dem Eigentümer einer Liegenschaft, auf der

allenfalls letztmalige Vorkehrungen gemäß Paragraph 29, Absatz eins, WRG 1959 durch einen bisherigen

Wasserberechtigten durchzuführen sind, und den an der Erhaltung der Anlage interessierten Beteiligten (Paragraph

29, Absatz 3, legcit) eine inhaltliche, auf Wahrung ihrer Interessen beschränkte Parteistellung zu vergleiche E 22. April

2004, 2004/07/0017). Mit der Parteistellung zur "Wahrung ihrer Interessen" ist gemeint, dass dem Eigentümer der

Liegenschaft im Verfahren betre9end die letztmaligen Vorkehrungen das aus dem Eigentumsrecht erAießende

Abwehrrecht zukommt, nicht mit Vorkehrungen belastet zu werden, die sich in Abweichung von der (erloschenen)

Bewilligung nachteilig auf sein Grundeigentum auswirken. Diese Entscheidung steht nicht mit der aus Paragraph 29,

Absatz eins, WRG 1959 erAießenden Rechtsansicht im Widerspruch, wonach Grundeigentümer, die keine Anrainer

sind, keinen Anspruch auf letztmalige Vorkehrungen zur Beseitigung der Anlagenteile auf ihren Grundstücken haben.
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